
 
 

Protokollauszug 
aus der 

Fortsetzung der 44. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverord-
netenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam  

vom 07.05.2012 

 
öffentlich 
Top 9.33 Änderung der Geschäftsordnung 

12/SVV/0303 
an Gremium überwiesen 

 
Namens der Fraktionen SPD, CDU/ANW, FDP und Bündnis 90/Die Grünen wird die Vorlage  vom 
Stadtverordneten Schubert eingebracht und anschließend die Überweisung in den Hauptaus-
schuss beantragt: 
 
Abstimmung: 
Die Überweisung der DS 12/SVV/0303 in den Hauptausschuss wird  
 
mit Stimmenmehrheit angenommen,  
bei einigen Gegenstimmen. 
 
 
Persönliche Erklärung: 
Am Ende der Behandlung dieses Tagesordnungspunktes erklärt der Stadtverordnete Schubert,  
Fraktion SPD, dass die Formulierung  „Bewusstseinsstörung“  durch den Stadtverordneten Dr. 
Scharfenberg, Fraktion DIE LINKE, in dessen Rede gegen den Geschäftsordnungsantrag zur 
Überweisung dieser Vorlage in den Hauptausschuss nicht angemessen gewesen sei.  
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:  
 
Folgende Sachverhalte sollen in der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der LHP 
insbesondere mit Blick auf die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Ehrenamt grundsätzlich neu ge-
regelt werden: 
 
Anträge – außer Dringlichkeitsanträge – werden künftig erst in Ausschüssen/Ortsbeiräten beraten 
und dann in der Stadtverordnetenversammlung unter Kenntnis der Voten behandelt/abgestimmt. Be-
reits behandelte Sachverhalte dürfen i.d.R. erst nach sechs Monaten erneut eingebracht werden. Er-
gebnisse der Behandlung von Beratungsgegenständen werden mitberatenden Ausschüssen unver-
züglich zur Kenntnis gegeben. 
 
Dringlichkeitsanträge sind in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, in die sie eingebracht 
wurden, zu entscheiden. 
 
Anfragen werden in einem öffentlichen Internetforum beantwortet. Soweit sich aus dort gestellten 
Fragen ein mündlicher Fragebedarf oder der Bedarf einer Aussprache ergibt, findet die zukünftig auf 
30 Minuten begrenzte Fragestunde am Ende des öffentlichen Teils der Sitzung der Stadtverordne-
tenversammlung statt. 
 
Der Bericht des Oberbürgermeisters wird bei Bedarf gegeben. Die Aussprache wird auf 30 Minu-
ten begrenzt. 
 



Über die Fortsetzung einer Stadtverordnetenversammlung entscheidet die Mehrheit der  Stadt-
verordnetenversammlung. 
 
Eine Präambel stellt die Stellung der Stadtverordnetenversammlung und seiner Mitglieder klar. 
 
Dazu beschließt die Stadtverordnetenversammlung folgende, in Anlage 1 (hinterlegt im ALRIS und 
Teil der Beschlussfassung) formulierte Änderungen der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenver-
sammlung der Landeshauptstadt Potsdam. 
 
 

 


